
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation zur 

 

SSR - Herbsttagung 2009 

 

9. Oktober 2009 in Bern 

 

Seniorinnen und Senioren, sowie  

ihre Vertretungen aus Gemeinden,  

Kantonen und Firmen 

 
 

versammeln sich zum Thema 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  



 

Begrüssung von Herbert B. Kaestner  
 

Es gilt das gesprochene Wort 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Es freut mich sehr, Sie derart zahlreich an der traditionellen Herbsttagung des 
Schweizerischen Seniorenrates / des Conseil suisse des aînés begrüssen zu dürfen. 
 

Die SSR-Herbsttagung gibt jährlich Gelegenheit zum Gedankenaustausch. Alle Regionen 
der Schweiz sind vertreten: vom östlichsten Zipfel der Schweiz bis ins westlichste 
Genfergebiet, besonders zahlreich von der Nordostschweiz bis ins Wallis und in die 
Tessiner Sonnenstube. Wir heissen Sie alle herzlich willkommen! 
 

Die Seniorenbewegung hat in der Gesellschaft wichtige Aufgaben. Deshalb ist das heutige 
Meeting wesentlich mehr als ein Gedankenaustausch unter Rentnervertretungen und 
Pensionierten. Die Stimme der Senioren braucht auch in der Öffentlichkeit ein starkes Echo. 
Zu oft entscheiden nicht demokratische Abläufe, sondern Amtsstuben und Fachexperten, 
was für unser Wohlbefinden tauglich sein soll. Der Schweiz. Seniorenrat hat den Auftrag 
und die Legitimation, bei fraglichen Entscheiden zu intervenieren. Er ist Plattform der 
beiden grossen Seniorendachverbände,  

 VASOS, Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfe-Organisationen und  

 SVS, des Schweizerischen Verbandes für Seniorenfragen.  
 

Sie vereinigen mit ihren Mitglied-Organisationen insgesamt 220'000 Rentnerinnen und 
Rentner. Dies bedeutet auf eidgenössischer Ebene das Potenzial, Referenden 
herbeizuführen. Gegen altersdiskriminierende Vorhaben sind wir bereits erfolgreich 
eingeschritten. Der SSR wurde daher in wichtigen politischen Vorlagen zunehmend 
rechtzeitig konsultiert. Dies ist das Ergebnis eines 8-jährigen hartnäckigen Kampfes. 
 

Trotzdem: Die Fortschritte sind nicht in Stein gemeisselt. An den letzten beiden 
Herbsttagungen hat sich der Schweiz. Seniorenrat intensiv mit der bundesrätlichen 
Strategie für eine schweizerische Alterspolitik auseinandergesetzt. Dabei zeigt sich, dass 
für die Seniorenvertretungen ein breites, Blickfeld notwendig ist: 
 

- einerseits die Optik über die Landesgrenzen hinaus (Stichwort Studie Prof. Bonoli  / 
Stellungnahme SSR-CSA) 

 
 

- andererseits das breite Spektrum der einzelnen Schweizer Sozialwerke. Hier führen die 
organisch gewachsenen Strukturen oftzu Widersprüchen mit den Rentner-Situationen im 
Alltag. Diesem Thema widmet sich der 2. Teil der Tagung. 

 

Dabei dürfte bestimmt zum Ausdruck kommen, dass die Gesellschaftspolitik je länger je 
mehr differenzieren muss zwischen einer so genannten „Seniorenpolitik“* und einer 
„Alterspflegepolitik“**. Wenn die Bevölkerung erkennt, dass die Gesellschaft des langen 
Lebens unterschiedliche Gesichter hat, wird auch der gesellschaftspolitische Dialog 
zwischen Jung und Alt einfacher. 
 

Ich möchte allen Referentinnen und Referenten herzlich danken. Senioren sind ein 
aufmerksames und kritisches Publikum! Ich weiss die beidseitige Diskussionsbereitschaft 
sehr zu schätzen! Möge uns das Tagungsergebnis bei unserer praktischen Arbeit beflügeln 
und Ihnen allen Erfolg bringen! 
                                   Herbert B. Kaestner, 2009 leitender Co-Präsident SSR-CSA 
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Differenzierungen bei den Inhalten der Gesellschaft des langen Lebens:  
 

* Die Seniorenpolitik bezieht sich auf das so genannte 3. Alter. Dieses beinhaltet weitgehende 

Gesundheit und Freiräume zur Gestaltung der Selbständigkeit. Die Seniorenpolitik ist 
Voraussetzung für das Entfalten von Eigeninitiative und für die aktive Mitwirkung in Politik und 
Gesellschaft. Entwürdigend und diskriminierend sind in dieser Lebensphase z.B. Alterslimiten, 
schwieriger Umgang mit den Behörden oder eine Einschränkung des Zugangs zur Weiterbildung. 
Hier hat sich der SSR bereits zielführend und nachhaltig eingesetzt. 
 

** Die Alterspflegepolitik richtet sich an das so genannte  4. Alter. Es bezeichnet die Phase 

der Abhängigkeit. Menschen in dieser Phase sind zu gebrechlich, um ihre Rechte selber 
wahrnehmen zu können. Personen mit grossen gesundheitlichen Einschränkungen laufen Gefahr, 
dass die verbleibenden Ressourcen zusätzlich geschwächt werden. Entwürdigend und 
diskriminierend sind z.B. fehlende Rücksichtnahme auf ihre Bedürfnisse, unsorgfältige Pflege, 
Vernachlässigung oder gar Misshandlung, zu wenig Entlastung für pflegende Angehörige, usw.. Das 
alterspolitische Engagement des SSR-CSA richtet sich in der Alterspflegepolitik darauf aus, 
einen würdigen letzten Lebensabschnitt zu gewährleisten. 
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Erneuern der Rentensysteme:                                         

Europäische Erfahrungen und Wege für die Schweiz 

 

Stellungnahme des SSR 
 

vorgestellt von Gérard Heimberg, Präsident der SSR-Arbeitsgruppe "Soziale Sicherheit" 

 

JA zu einer AHV, die ihrem verfassungsmässigen Auftrag entspricht und mit ihrer Rolle als 

grundlegende soziale, kollektive und solidarische Altersversicherung übereinstimmt und NEIN zu 

einem allmählichen Abbau von Leistungen. 

 
Ausgehend von "gelungenen" Reformen in fünf Ländern der OECD (F, I, D, NL, S)  stellt die Studie Bonoli vier 

Ziele und sechs Massnahmen vor und entwickelt daraus drei Modelle für die schweizerische AHV, wobei zwei 

Massnahmen (Flexibilisierung des Rentenalters und Vorfinanzierung durch eine Erhöhung der MWST) 

mit jedem der drei Modelle kombinierbar sind. 
 

Modell 1 Kommentar des SSR 

Selbstregulierender Mechanismus, Inmitten einer komplexten Realität werden die Klarheit 

der die Indexierung der Renten und Transparenz von politischen Entscheidungen durch  

aufgrund von Indikatioren regelt und technische Prozesse ersetzt, welche die Mitbestimmung 

eine 'Guillotine'-Klausel enthält. der verantwortlichen Instanzen und die demokratische 

 Meinungsfindung ausschalten.  

Modell 2  

Einbezug eines beruflichen und Die Beschwerlichkeit im Erwerbsleben ist als 

familiären Beanspruchungskoeffizienten Problem beruflicher Art auf der Ebene der 2. Säule  

in die AHV-Formel. Berücksichtigung zu lösen. Die Schaffung eines neuen Koeffizienten 

von Faktoren, die zur "politischen würde jene schwer bestrafen, die trotz aller An-Machbarkeit 

beitragen". strengungen nicht auf 45 Beitragsjahre kommen. 

Eine schlechte Politik, welche Bündel von komplexen und 

umständlichen Anpassungen erfordern würde. 

Modell 3  

Selbstregulierender Mechanismus mit Der komplizierte und wenig transparente  

einem demografischen Koeffizienten und Koeffizient würde Sparmassnahmen Vorschub sozialer 

Gewichtung leisten und negativ ebenso die heutigen wie die 

 künftigen Renten beeinflussen. 

 

Flexibilisierung des Rentenalters Das heutige normale Referenzalter muss beibehalten 

 werden. Während der letzten 60 Jahre des Bestehens 

 der AHV hat es auch eine demografische Alterung gegeben; 

dabei sind selbst Rentenerhöhungen verkraftet worden.  

Die Ausgaben für die AHV entsprechen seit Jahren einem 

konstanten Prozentsatz des BIP (6 bis 7 %). 

 

Mechanismen der Vorfinanzierung Die nötige finanzielle Stärkung der AHV muss innovativ  

sein und insbesondere kohärent sein mit ihrer Funktion   

als sozialer und kollektiver Basisversicherung, finanziert  

im Umlageverfahren. Es gibt keinerlei Gründe, ein völlig  

neues oder konservatives System zu schaffen. Es gilt  

einzig, sich an der Verfassung und an den Bedürfnissen der 

 Versicherten und der Rentenbezüger der AHV zu 

 orientieren. Es gibt andere Wege. 
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SSR-Herbsttagung 

vom 9. Oktober 2009 



 
Hauptziel der Studie Bonoli ist es sicherlich, den finanziellen Weiterbestand der AHV angesichts der demografischen 

Alterung und der steigenden Lebenserwartung zu sichern. Während der 60 Jahre ihres Bestehens hat die AHV 

Probleme, wie sie sich zwischen 2030 und 2045 wieder zeigen werden, bereits erfolgreich gemeistert (die 

Lebenserwartung bei Geburt für Männer ist zwischen 1948/1953 und 1998/2003 von 66,4 auf 77,2 Jahre gestiegen; d.h. 

eine jährliche Steigerung um 2,6 Monate. Zwischen 1999 und 2008 [76,8 auf 79,7 Jahre] ist sogar eine Jahressteigerung 

um 3,8 Monate festzustellen). Allfällige Reformen der AHV haben sich an deren Geschichte und an den gemachten  

Erfahrungen auszurichten und an den Prinzipien, welche den Bürgern von Wichtigkeit sind: Solidarität zwischen den 

Generationen dank der Finanzierung im Umlageverfahren (jede Generation ist  aufeinanderfolgend Beitragszahlerin und 

dann Begünstigte); Allgemeingültigkeit genau definierter, voraussehbarer Renten für alle und nicht an komplizierte 

persönliche Bedingungen geknüpfte wie dies bei den Ergänzungsleistungen oder der Sozialhilfe der Fall ist; Recht auf 

Rente, ohne zahlreiche persönliche Bedingungen; Sicherheit der AHV als verfassungsmässig garantierter 

Altersversicherung: "Die Renten haben den Existenzbedarf angemessen zu decken". Die Studie ignoriert diese 

Vorgaben. Für die Schweiz ist sie ein « hors-sol »-Produkt. 

 

Die Bonoli-Studie führt zu einer AHV, bei der in den Leistungen ein allgemeiner Sparkurs gefahren würde. Indem sie 

zahlreichen neuen Bedingungen unterworfen wären, würden sie stark individualisiert und wären abhängig nicht nur von 

der Demografie, sondern vor allem auch vom Verlauf der Wirtschaft. Die vorgeschlagene Hauptmassnahme ist jene, 

das Rentenalter hinauszuzögern und das normale Rentenalter zugunsten eines flexiblen Alters auf der Basis 

versicherungsmathematisch berechneter Renten aufzugeben. Die demografische Alterung und die steigende 

Lebenserwartung sind in erster Linie gesellschaftliche Fragen, für die Rentenbezüger und Erwerbstätige nicht 

verantwortlich gemacht werden können. Diese könnten jedoch durch  eine Erhöhung der Beiträge der öffentlichen Hand 

und durch eine kontinuerliche Zusatzfinanzierung gelöst werden. Das Rentenalter hinauszuschieben ist eine 

Scheinlösung vor allem zu einem Zeitpunkt, wo die Wirtschaftswelt physisch und psychisch immer stressiger und die 

Suche und der Erhalt eines Arbeitsplatzes immer schwieriger werden. 

 

Um, in sehr bescheidenem Masse allerdings, die allgemeinen, als "natürliche" Notwendigkeit  betrachteten und 

begrenzten Sparmassnahmen zu mildern, werden in der Studie Pakete "des politischen Austausches" gebildet, die als 

positive Massnahmen bezeichnet werden. In Modell 3 definiert die Studie einen selbstregulierenden Mechanismus zur 

Rentenanpassung. Mittels eines "demografischen Koeffizienten" (der gleichzeitig ein ökonomischer ist) würden die 

nach aktuell geltendem Recht berechneten Renten multipliziert - auch dies zur Rentenreduktion beitragend. Dieser 

Mechanismus träte in Kraft, sobald die AHV-Reserven unter die 50 % der jährlichen Rentenausgaben fallen. Damit soll 

die AHV der Wirtschaftskraft angepasst werden, was ihrer Rolle als sicherer Hort zuwiderläuft. In der Studie wird 

anerkannt, dass die Gesamtwirkung zu einer allgemeinen Leistungsreduktion führen würde. 

 

Erwähnenswert ist auch, dass die Vorfinanzierung der AHV durch ihren eigenen Ausgleichsfonds bereits Tatsache ist. 

Mit dem System der Finanzierung im Umlageverfahren liesse sich eine zusätzliche Vorfinanzierung durch 

Kapitalbildung, deren Anlagen Einkünfte zugunsten der AHV abwerfen würden, nicht vereinbaren. Dies wäre auch 

angesichts der Risiken, denen sich Finanzinvestitionen ausgesetzt sehen, unklug. Eine ständige Zusatzfinanzierung wäre 

bei weitem vorzuziehen. 

 

Der SSR ist gegen ein Aufgeben des Konzepts der "Solidarität zwischen den Generationen" - welches die Grundlage 

der Umlagefinanzierung bildet - zugunsten des unscharfen Entwurfs einer "Generationengerechtigkeit", für die – wie 

die Studie zeigt -  es sehr schwierig ist, Kriterien zu definieren. 

 

Beim SSR hat jener Teil der Studie besondere Beachtung gefunden, der sich der Kommunikation der Reformen aus der 

Sicht einiger Politikwissenschafter widmet. Gewisse Aussagen beunruhigen wegen  der Hervorhebung von 

manipulatorischen und undemokratischen Strategien. Wünschenswert wäre eine Kommunikation voller Qualität, 

Klarheit, Transparenz und Respekt vor den Bürgerinnen und Bürgern – auch vor den Älteren ! 

 
Durch alle diese Massnahmen der Individualisierung, Flexibilisierung und Rentenanpassungen nach unten würde 

sich die AHV von ihrem verfassungsmässigen Ziel entfernen, statt sich nach diesem auszurichten. Im Gegenteil, die 

AHV würde 

 sich den Ergänzungsleistungen annähern, welche an zahlreiche Bedingungen geknüpft sind; 

 sich der 2. Säule annähern, wo Flexibilisierung und Individualisierung mittels Finanzierung durch 

Kapitalbildung realisiert werden. 

Die vorgeschlagenen Massnahmen hätten die - mehr oder minder verborgene Wirkung eines  zunehmenden 

Ablenkens der AHV von der Finanzierung im Umlageverfahren hin zum Finanzierungssystem der 2. Säule oder 

der Ergänzungsleistungen. Dies wäre eine echte Demontage der AHV. 
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